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Erste Schritte
nach der Lähmung
Paraplegiker DankNeurostimulation
undhartemTraininghabenesdrei
Querschnittgelähmtegeschafft,
wiederzugehen,zu stehenoderzu
schwimmen. Seite 23

«Gutes
Bauchgefühl»
Curling Siewolltemit
demSpitzensportauf-
hören. Jetztkämpft
MelanieBarbezatum
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Seit 25 Jahren ist der
Lola auf einerMission
Integrationsarbeit DerLorraineladen
inBernbietet Lehrstellen fürMen-
schenmit «unüblichenLebensläu-
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Nach etwas Nebel gibt es
überall einen sehr sonnigen
und milden Tag.

Der Tag beginnt frostig,
danach wird es mit viel
Sonne mild.

9°–2°

7°–5°

Lange Gefängnisstrafe
für versuchte Tötung
Bern Ein Mann ging im Novem-
ber 2010 mit Hammer und Mes-
ser auf seine Frau los. Er wollte
sie töten. Nun hat das Bundes-
gericht das Urteil des Oberge-
richts bestätigt: neun Jahre und
neun Monate Gefängnis. Seite 2

SVP gibt im letzten
Moment Gas
Emissionsabgabe Mit einem knal-
ligen Plakat versucht die SVP, die
Stimmberechtigten doch noch
zum Ja zur Abschaffung der
Emissionsabgaben zu bewegen.
Umfragen lassen am 13. Februar
ein Nein erwarten. Seite 10

Macron bei Putin,
Scholz bei Biden
Ukraine-Krise Frankreichs Präsi-
dentMacron traf Russlands Prä-
sident Putin. Zeichen der Ent-
spannung gab es nicht. Der deut-
sche Kanzler Olaf Scholz reiste
zu US-Präsident Biden. Seite 11

Wieder imBüro
nach Long Covid
Herausforderung Wie geht das,
wenn Long Covid einenwährend
neun Monaten von der Arbeit
fernhielt und nun die Rückkehr
an denArbeitsplatz angesagt ist?
Ein Beispiel. Seite 14

Heute

Christoph Albrecht
und Stephan Künzi

Eigentlich hätte Hans Feuz ges-
tern einen ganz normalen Ar-
beitstag an den Skiliften Bum-
bach vor sich gehabt. Doch es
kam anders. Denn in den frühen
Morgenstunden fuhr im fernen
China sein Sohn das Rennen sei-
nes Lebens. In der Olympiaab-
fahrt liess Beat Feuz alle hinter
sich – eine Goldmedaille in der

Familie zu haben, sei «das höchs-
te derGefühle», stellte Hans Feuz
Stunden später am Pistenrand
zufrieden fest.

Auch sonst waren die Freude
und der Stolz auf die Leistung,
die einer der Ihren vollbracht
hatte, bei den Schangnauerinnen
und Schangnauern gross. Weil
Beat Feuz Rennerfolg an Renn-
erfolg reiht, stehen sie nun vor
einer Art Luxusproblem: Sie ha-
ben schon soviele Empfänge und

Feste organisiert, dass sie imMo-
ment völlig offenlassen, wie sie
ihren Skicrack für seinen jüngs-
ten Exploit ehren wollen.

Mit seinem olympischen
Meisterwerk reiht sich Beat Feuz
unter die grössten Abfahrer der
Geschichte ein. Es gibt kaum
noch etwas,was er nicht gewon-
nen hat. Er ist dreifacher Sieger
in Wengen, dreifacher Sieger in
Kitzbühel, viermal in Serie der
beste Abfahrer desWeltcups und

Weltmeister von 2017. Eine Me-
daille gab es gestern auch für
Lara Gut-Behrami, sie holte im
Riesenslalom Olympiabronze.
Es ist bereits ihre neunte Me-
daille an einem Grossanlass. Die
Tessinerin hat nach einer Grip-
pe, einem schweren Sturz und
einer Corona-Erkrankung kom-
plizierte Monate hinter sich.
Umsomehr freut sie sich: «Die-
se Medaille ist von einem beson-
deren Wert.» Seite 5/15/17

Das Abfahrtsgold
macht Schangnau stolz
Olympia In der Heimat von Beat Feuz sind alle überglücklich. Mit der Goldmedaille in der
Abfahrt hat der Skicrack alles gewonnen, was es in seinem Sport zu gewinnen gibt.

Prämienverbilligung Der Kanton
Bern merzt eine Fehlkonstruk-
tion bei den Verbilligungen der
Krankenkassenprämien aus. Bis
Ende 2021 erhielten auch gut ver-
dienende Konkubinatspaaremit
mindestens einemgemeinsamen
Kind eineVerbilligung der Kran-
kenkassenprämien. So erhielt
etwa eine unverheiratete Frau
mit tiefemEinkommen eineVer-
billigung, auchwenn dermit ihr
lebende Kindsvater ein hohes
Einkommen hatte.Nach dem al-

ten Gesetz wurde dessen Ein-
kommen nicht berücksichtigt.
Doch damit ist nun Schluss. An-
fang 2022 sind im Kanton Bern
neue Bestimmungen für Konku-
binatspaaremit Kindern in Kraft
getreten. Diese sehen vor, dass
für die Berechnung derKranken-
kassenverbilligung künftig das
Einkommen der Frau und des
Mannes berücksichtigt werden.
Das Sparpotenzial dieser Neue-
rung beträgt neun Millionen
Franken. (rag/sny) Seite 2

Nichts für gut verdienende
Konkubinatspaare

Gesundheitswesen Physiothera-
pien boomen: Die Ausgaben der
Grundversicherung haben sich
in diesem Bereich in den letzten
zehn Jahren fast verdoppelt. Das
ruft die Krankenkassen auf den
Plan: Siewollen den Gründen für
die steigenden Physioausgaben
nachgehen.

DieTherapeutinnen undThe-
rapeuten kontern: Sie verdienten
real seit 20 Jahren gleich viel,was
faktisch einemVerlust der Kauf-
kraft gleichkomme, schreibt der
Berner Kantonalverband. Kaum
ein Beruf mit Fachhochschulab-
schlusswerde so schlecht hono-
riertwie die Physiotherapie. Zu-
demhabe die Therapie eine pro-
phylaktischeWirkung und trage
damit zur Senkung der Gesund-
heitskosten bei. (red) Seite 10

Physiotherapeuten
wehren sich gegen
Kritik der Kassen

Dritte Generation Mit über 60 Pro-
zent Ja-Stimmen hat sich das
Stimmvolk 2017 für die erleich-
terte Einbürgerung von Auslän-
derinnen und Ausländern der
dritten Generation ausgespro-
chen. Im Abstimmungskampf
hatte die SVP vor «Massenein-
bürgerungen» gewarnt. Daswar
allerdings, bevor das Parlament
– nach langem Ringen – die Be-
dingungen festlegte. Die waren
sehr restriktiv. Nun zeigt sich:
Die Zahlen sind sehr niedrig. Für
viele sind die Bedingungen
schlicht unerfüllbar. Unter ande-
remmüssen Einbürgerungswil-
lige der dritten Generation mit
amtlichen Dokumenten glaub-
haft machen, dass mindestens
ein Grosselternteil ein Aufent-
haltsrecht in der Schweiz besass.
Die Staatspolitische Kommission
des Nationalrates will das nun
ändern. Sie hat beschlossen, die
Hürden zu senken.Auch die En-
kel von Saisonniers sollen sich
erleichtert einbürgern lassen
können. (wal) Seite 9

Einfacher
zum Pass

St. Stephan Der Gasthof Stöckli
darf seitAnfangOktober2021 kei-
ne Gäste mehr bewirten. Der
Grund:DasBesitzerpaarhatte sich
«aus Überzeugung» geweigert,
die Covid-Zertifikate zu kontrol-
lieren. Der Regierungsstatthalter
entzog ihmdeshalb die Betriebs-
bewilligung auf unbestimmte
Zeit. Nun will das Paar, das sich
von den Behörden ungerecht be-
handelt fühlt, die Betriebsbewil-
ligung auf dem Rechtsweg zu-
rückerstreiten. (red) Seite 7

Besitzer wehren
sich gegen Gasthof-
Schliessung

Im Fokus: Hans Feuz freut sich mit ganz Schangnau über die Abfahrtsgoldmedaille seines Sohnes Beat. Foto: Raphael Moser

Stadt Bern Eswar ein kühnes Pro-
jekt. 2019 stellten die reformier-
ten und die katholischen Kirch-
gemeinden des Nordquartiers
ein Konzept vor, das die gemein-
same Nutzung der katholischen
Marienkirche vorsah.Die Gottes-
dienste hätten zeitverschoben
stattgefunden.Doch nun kommt
alles anders: Die Reformierten
wollen die Markuskirche erneu-
ern, und die Katholiken werden
ihre Kirche weiterhin exklusiv
nutzen. (sru/sny) Seite 4

Reformierte wollen
in eigener Kirche
beten

Bern Massnahmengegner aus der
ganzen Schweiz haben gestern
versucht, mit Autos, Lastwagen
undWohnmobilen den Bundes-
platz zu besetzen. Doch die Kan-
tonspolizei Bern liess den Coro-
na-Kritikernmit ihren 200 Fahr-
zeugen keine Chance. Einsatz-
kräfte sperrten die Brücken und
andere Zufahren in die Innen-
stadt. Es kam aber dennoch zu
Verkehrsbehinderungen. Neun
Personen wurden schliesslich
abgeführt. (red) Seite 4

Kritiker-Konvoi
scheitert an
Polizeiaufgebot



Die Frau wollte nur die Post ab-
holen in der Wohnung ihres
Mannes, von dem sie getrennt
lebte. Doch der Besuch in Bern-
Bethlehem im November 2010
wurde für die Frau zum Alb-
traum. Als sie am Küchentisch
sass, schlug derMann sie unver-
mittelt mit einem Hammer auf
den Hinterkopf, gefolgt von ei-
nem zweiten Schlag.

Anschliessend warf er sie zu
Boden und stach mehrmals mit
einem Brotmesser auf sie ein.
Als die Frau in Richtung Woh-
nungstür fliehen wollte, packte
er sie und würgte sie minuten-
lang. Nur weil er ausrutschte,
konnte sich die Frau in Sicher-
heit bringen.

Danach steckte der Mann aus
Westafrika mit einer Gasflasche
dieWohnung in Brand undwarf
grosse Gegenstände aus dem
sechsten Stock in Richtung der
zahlreichen Einsatzkräfte. We-
gen des Brandeswurdenmehre-
re Dutzend Hausbewohner für
ein paar Stunden evakuiert. Zum
Schluss sprang der Mann aus
dem sechsten Stock in die Tiefe
neben das bereitgelegte Sprung-
tuch und verletzte sich schwer.

Im Mai 2021 verurteilte das
Obergericht des Kantons Bern
den heute 37-jährigen Beschul-
digten unter anderemwegenver-
suchtervorsätzlicherTötung und
Brandstiftung zu einer Gefäng-
nisstrafe von neun Jahren und

neun Monaten. Es erhöhte die
vom Regionalgericht Bern-Mit-
telland verhängte Strafe. Dieses
hatte denMann 2020 zu nur sie-
ben Jahren Gefängnis verurteilt.
Es ging nicht von einer direkten
Tötungsabsicht aus.

Nun hat das Bundesgericht
eine Beschwerde des Verurteil-
ten abgewiesen und das härtere
Verdikt des Obergerichts bestä-
tigt. Die Verteidigung versuchte
auf zwei Wegen, die Gefängnis-
strafe zu reduzieren.

Zum einen argumentierte sie,
dass die Hammerschläge von ge-
ringer Intensität und dieMesser-
stiche nicht lebensgefährlich ge-
wesen seien. Das schliesse einen
direkten Tötungsvorsatz aus.

Ausserdem dürfe er nichtwegen
Brandstiftung verurteiltwerden.
Denn er sei rechtskräftig freige-
sprochen worden wegen ver-
suchter Verursachung einer Ex-
plosion. Es gehe dabei imGrund-
satz um dieselbe Tat.

Beide Punkte weist das Bun-
desgericht ab. Das Obergericht

habe die vielen Beweismittel
«mit Sorgfalt und Akribie» ge-
würdigt, weshalb es von einer
Tötungsabsicht ausgegangen sei.
Anders sei es nicht zu erklären,
weshalb er mit dem Hammer
zweimal auf ihren ungeschütz-
ten Kopf gezielt sowie mehrfach
mit einem Brotmesser mit einer

19 Zentimeter langen Klinge auf
sie eingestochen habe.

Schliesslich habe er sie noch
gewürgt, obwohl sie geschwächt
war und viel Blut verloren hatte.
Die drei Angriffe seien nicht iso-
liert, sondern als einziges Ge-
samtgeschehen zu betrachten.

Auch bei der Brandstiftung
geht das Bundesgericht nicht auf
die Argumente derVerteidigung
ein. Es gehe um zwei unter-
schiedliche Vorgänge. Er habe
zwar mithilfe einer Gasflasche
den Brand gelegt. Aber er habe
diese nicht so bedient, dass er
damit eine Explosion hätte ver-
ursachen können.

Hans Ulrich Schaad

Das Bundesgericht bestätigt lange Gefängnisstrafe
Neun Jahre und neun Monate Der Mann hatte in Bern-Bethlehem seine Fraumit einemHammer und einem Brotmesser attackiert.

Rahel Guggisberg

Prämienverbilligungen sind dazu
da, bei Personen mit einem tie-
fen Einkommen die Last der
Krankenkassenprämien zu mil-
dern. Das ist das Prinzip. Doch
in der Praxis ist manchmal alles
komplizierter, und es können
sich Ungerechtigkeiten ergeben.
So wurden im Kanton Bern in
der Vergangenheit auch an
gut verdienende Konkubinats-
paare Prämienverbilligungen
ausbezahlt.

Nach demalten System erhielt
zum Beispiel eine unverheirate-
te Fraumit Kindern, die ein tiefes
Einkommenhatte, eine Prämien-
verbilligung, auch wenn der mit
ihr zusammenlebende Kinds-
vater ein hohes Einkommen hat-
te. Laut dem alten Gesetz wurde
dessen Einkommen nicht be-
rücksichtigt.

Für Konkubinatspaare ohne
Kinder ändert sich nichts
Doch damit ist nun Schluss. Der
Grosse Rat hat auf Anfang 2022
diese Ungerechtigkeit aus der
Welt geschafft und die Berech-
nung der Prämienverbilligungen
für Konkubinatspaare mit ge-
meinsamen Kindern neu gere-
gelt. So gilt nun, dass bei diesen
Konkubinatspaaren die Einkom-
men der Frau und des Mannes
zusammengezählt werden. Gut-
verdienende Paare mit Kindern
werden künftig also keine Ver-
billigungmehr erhalten. Für kin-
derlose Konkubinatspaare dage-
gen ändert sich nichts. Der Re-
gierungsrat schätzte im Vorfeld
der Debatte im Kantonsparla-
ment den Sparbetrag auf neun
Millionen Franken.

Zuständig für die Umsetzung
ist das kantonaleAmt für Sozial-
versicherungen. Amtsleiter Rolf
Häner erklärt, wie das Gesetz in
der Praxis umgesetzt wird. Um
Konkubinatspaare mit mindes-
tens einem gemeinsamen Kind
zu eruieren, greift das Amt auf
Einwohnerdaten derGemeinden
zu. Dies lässt das revidierte Ge-
setz zu. In diesem Register ist
jede Person einer Wohnungs-
nummer zugeordnet. Auch die
Eltern-Kind-Beziehungen sind

in dieser Datenbank verfügbar.
Dank diesen Angaben kann das
Amt Konkubinatspaare mit Kin-
dern ermitteln. In einem zweiten
Schritt wird dann das steuerba-
re Einkommen berücksichtigt,
um den Anspruch auf Prämien-
verbilligungen festzustellen. Die
Konkubinatspaare müssen dem
Amt keineMeldungmachen oder
zusätzliche Formulare ausfüllen.

Verbilligung trotz Lohn
von 250’000 Franken
Das alte System irritierte selbst
einenTeil derBegünstigten, etwa
eine Akademikerin, die nach der
Geburt ihres Kindes vor drei Jah-

ren von der Direktion für Inne-
res und Justiz des Kantons Bern
einen Brief erhielt. Sie will ano-
nym bleiben. Ihr wurde mitge-
teilt, dass sie ab sofort Kranken-
kassenprämien-Verbilligungen
im Umfang von rund 270 Fran-
ken im Monat erhalte. Sie sagt
dazu: «Ich verdiente damals
75’000 Franken im Jahr. Mein
Mann hatte einen Lohn von
180’000 Franken pro Jahr. Ich
sagte mir: Wir verdienen so gut,
da kann etwas nicht stimmen.»

Als sie bei der Behörde nach-
fragte, hiess es, sie könne frei-
willig auf den Betrag verzichten.
Die Akademikerin sagt rückbli-

ckend: «Eswar schwer, einzuse-
hen, dass ein unverheiratetes
Paarmit Kindern Prämienverbil-
ligungen erhält, selbst wenn der
Kindsvater ein sehr gutes Ein-
kommen hat. Prämienverbilli-
gungen sollten Personen in be-
scheidenenwirtschaftlichenVer-
hältnissen unterstützen.»

Automatisch als
alleinstehend eingestuft
Alt-EVP-Grossrat Ruedi Löffel
war schon vor rund zehn Jahren
auf diese Problematik aufmerk-
sam geworden. Er sagt: «Wäh-
rend vieler Jahre kam es im
Kanton Bern in diesen Fällen zu
krassen Ungerechtigkeiten. Es
konnte doch nicht sein, dass der
Güterstand verheiratet oder un-
verheiratet darüber entscheidet,
ob jemand Prämienverbilligun-
gen bekommt oder nicht.»

Der Systemfehler lag darin,
dass Unverheiratetemit Kindern
im Kanton Bern automatisch als
Alleinstehende angesehen wur-
den. «DerKanton hat also gross-
zügig Prämienverbilligungen
verteilt, auch an eigentlichNicht-
Unterstützungsbedürftige», sagt
Löffel. Doch diese Praxis ent-
sprach dem Gesetz.

Die Gesetzesmühlen
mahlten langsam
Ruedi Löffel hat deshalb mit
Patric Bhend (SP) im Jahr 2012
imGrossen Rat eineMotion ein-
gereicht. Sie verlangten, dass
Konkubinatspaare undverheira-
tete Paare bei der Prämienverbil-
ligung gleich behandelt werden,
unabhängig davon, ob sie Kinder
haben oder nicht. Ein Jahr später
stimmte derGrosse Rat demVor-
stoss klar zu. Es dauerte danach
aber lange, bis die Gesetzesän-
derungverabschiedetwar. In der
Herbstsession 2020 schliesslich
hat das kantonale Parlament die
Anpassung verabschiedet.

Amtsvorsteher Rolf Häner ist
froh darüber, dass derGrosse Rat
diese Ungerechtigkeit aus der
Welt geschafft hat. «Der Kanton
Bern gibt jährlich 660 Millionen
Franken für Prämienverbilligun-
gen aus. So hohe Ausgaben sind
nur möglich, wenn das System
breit akzeptiert ist», betont er.

Kanton schafft Ungerechtigkeit aus derWelt
und spart neunMillionen
Korrektur bei Prämienverbilligung Der Kanton Bern zahlte jahrelang auch Konkubinatspaarenmit einem hohen Einkommen
Prämienverbilligungen für die Krankenkassen aus. Damit ist seit Anfang 2022 Schluss.

Gut verdienende Konkubinatspaare mit einem gemeinsamen Kind erhalten ab diesem Jahr keine Prämienverbilligung mehr. Foto: PD (Symbolbild)

Fast jeder Dritte bekommt
Prämienverbilligungen

Im Jahr 2020 haben im Kanton
Bern rund 287’300 Personen
Prämienverbilligungsbeiträge
erhalten. Das entspricht
28 Prozent der Berner Wohn
bevölkerung. Dafür wurden ins
gesamt 664 Millionen Franken
aufgewendet.

Die Höhe der monatlichen
Prämienverbilligung ist abhängig
von der Prämienregion, also dem
Wohnort, sowie dem Alter und
der Höhe des massgebenden
Einkommens. (rag)

Der Beschuldigte tauchte unter

Der erstinstanzliche Prozess fand
erst über neun Jahre nach der Tat
statt. Denn das Strafverfahren
blieb lange sistiert. Der Mann
wurde nur sechs Wochen nach
dem Vorfall im November 2010
aus der Untersuchungshaft entlas

sen. Im Frühling 2012 tauchte er
unter, kurz bevor beim Gericht
die Anklage erhoben werden
sollte. Erst im Mai 2017 wurde
er in Frankreich verhaftet und
15 Monate später in die Schweiz
ausgeliefert. (hus)

Das alte System
irritierte selbst
einen Teil der
Begünstigten.
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Claudia Salzmann

Montag ist «Käsetag».Dabeimag
Benji gar keinen Käse.Trotzdem
nimmt er jeden einzelnen der
50 Sorten aus dem Kühler,
schneidet sie neu an und ver-
packt portionsweise neu. So star-
tet dieWoche des Lernenden. Er
hat eine der zwei Lehrstellen im
Lorraineladen (Lola), die zweite
hat Ernesto. Beide haben eines
gemeinsam: Sie haben «unge-
wöhnliche Lebensläufe», wie es
ihr Arbeitgeber nennt.

Beide sind mit dieser Anstel-
lung in einemArbeitsprogramm
der Stiftung Contact, die auch
den Laden in der Lorraine be-
treibt. Insgesamt 30 Personen
sind im Lola in der Lorraine und
der zweiten Filiale imMattenhof
sowie im stiftungseigenen «Take
a way» im Monbijou tätig. 2022
feiert die Stiftung das 25-Jahr-
Lola-Jubiläum. Das freut Con-
tact-Geschäftsleiterin Rahel Gall:
«Aus einem kleinen, schummri-
gen Lokal hat sich ein beliebter
Quartierladen entwickelt.» Stolz
sei man auch,weil dieser selbst-
finanziert und ohne staatliche
Unterstützung funktioniere.

Die 61-Jährige weiss, wie es
ist, mit wenig Geld zu leben
Vor einem Vierteljahrhundert
übernahmdie Stiftung den Lola,
der damals noch an einem klei-
neren Standort an derselben
Strasse beheimatetwar.Amneu-
en Standort, den sie 2014 eröff-
nete, gibt es dreimal so viel Platz.
Seither arbeitet Regula Maurer
dort, sie kümmert sich um alles,
auch um die Lernenden.

Benji erzählt ihr gerade, dass
es in der Schule sehr gut laufe.
«Ich bin so stolz», sagt Regula
Maurer darauf. Sie fragt nicht
nach derVergangenheit, so kön-
ne sie ihnen unvoreingenommen
begegnen. Die 61-Jährige weiss,
wie es ist, mit wenig Geld zu le-
ben. Vor dem Lola-Jobwar sie in

der Gastronomie tätig. «Was
mich glücklich macht, ist der
Umgang mit Menschen», sagt
sie. Menschen wie Benji und
Ernesto, aber auch die Lola-
Kundschaft.

Wenige zurück
auf die schiefe Bahn
Viele der Kunden wissen nicht,
dass das Lola ehemaligen Dro-
genabhängigen auf die richtige
Bahn hilft. Das Projekt scheint zu
funktionieren: «Ich kann mich
an keinen Lernenden erinnern,
der durch die Abschlussprüfung
durchgefallen ist», sagt Regula
Maurer. Doch neben vielen Er-
folgsgeschichten weiss sie auch
von zwei Personen, die nach dem
Verlassen des geschützten Rah-
menswieder auf die schiefe Bahn
geraten seien.

Dassviele dieAnlehre oderdie
Lehre als Detailhandelsfachkraft
schaffen,hängt damit zusammen,
dass alle zuerst ein Praktikum im
Lola absolvieren. «So kennenwir
sie schonundkönnenbesser ent-
scheiden, ob das funktionieren
wird.» Manchmal braucht Mau-
rer Geduld, denn die im Dienst-
plan eingetragenen Personen
würdennicht immeralle erschei-
nen. «Ich rufe an undmeldemich

auf allen Kanälen, denn wir po-
chen aufAbmeldung und Pünkt-
lichkeit.» Trotzdem drücken die
Lola-Betreuerinnen öfter ein
Auge zu, als dies bei anderen
Lehrbetreuern der Fall wäre.

Teilhaben an
der Gesellschaft
«ImLolawirdwichtigeArbeit ge-
leistet,weil die Leute so in unse-
re Gesellschaft eingebettet wer-
den», sagt Flo Eichenberger von
Equipe Volo. Seine Stiftung bie-
tet im ganzen KantonArbeitsan-
gebote für Sozialhilfeempfänger
und RAV-Bezüger. An 15 Stand-
orten arbeiten jährlich rund
3000 Klientinnen und Klienten.
«Eine sinnvolleArbeit ist dasAl-
lerwichtigste. Niemand will am
Rand der Gesellschaft sein, alle
wollen einTeil davon sein», sagt
Eichenberger.

Dem pflichtet auch Regula
MaurervomLola bei. «An derAr-
beitswelt teilzunehmen, ist für
unsere Klientel extrem wichtig.
Ist jemand nicht so gut zwäg,
wird er im Hintergrund einge-
teilt.»Wenn jemand lieber ruhig
Gestelle einräumt, sei das auch
in Ordnung.

«Ich fühlemich nicht
ausgenutzt, im Gegenteil.»
Trotz des Lobes für solche Be-
mühungen gibt es auch immer
wieder kritische Stimmen. So
hört beispielsweise Jonas Staub
vomBlindspot immerwiederden
Vorwurf, dass die günstigen Ar-
beitnehmenden ausgenutztwür-
den und Firmen ihre Renditen
aufbesserten. Er setzt in seinen
zwei Restaurants auf Inklusion,
sprich, es arbeiten Angestellte
mit und ohne Beeinträchtigung
miteinander. Er nütze nieman-
den aus, es sei eineWin-Win-Si-
tuation für alle. «Sie haben eine
spannende Arbeit und wir tolle
Arbeitnehmende.»

Wenn Sozialhilfebezüger ei-
nerTätigkeit nachgehen,wird ih-

nen die Unterstützung durch den
Sozialdienst gekürzt. Das Ein-
kommen bleibtmeist also gleich.
Im Lola kommt ein Beitrag hin-
zu,weil sich Klienten für ihre In-
tegration bemühen. «Das Geld
sorgt manchmal für Diskussio-
nen, weil sie denken, sie arbei-
ten gratis», erzählt Regula Mau-
rer im Lola zwischen Gemüse-
auslage und Milchprodukten.
Benji – in derHand ein Brötchen
und eine Tasse Tee – sagt kurz
vor seiner Pause: «Ich fühlemich
nicht ausgenutzt, im Gegenteil.
DieArbeit gibtmir Struktur. Und
herumgehangen bin ich schon
mehr als genug.»

Der Milchmann kommt rein
und holt die leeren Flaschen ab.
Ein Transporteur bringt Haras-
senmit Lola-Bier und -Cola vor-
bei. Das Lola hat sich zu einer
Marke entwickelt. Seit einiger
Zeit gibt es eine eigene Geträn-
kelinie. In der einen Ecke ist ein
Unverpackt-Laden, im Regal
wartet ein kuratiertes Brotsorti-
ment auf und samstags gibts
Blumen zu kaufen.

«Mir gefällt es hier super»,
sagt Benji nach der Pause. Er ist
gelernter Koch, kam nach einer
arbeitslosen Phase in ein Alp-
Projekt und arbeitet seit Novem-
ber hier. Sein Arbeitskollege Er-
nesto kämpft mit anderen Her-
ausforderungen: Deutsch ist für
den 30-Jährigen keine Mutter-
sprache,was es ihm in der Schu-
le nicht immer einfach macht.

Gibt es Heikles zu besprechen,
zieht sich Regula Maurermit ih-
nen in die kleine Küche zurück.
Dort kann man hinter geschlos-
sener Tür ungestört und unge-
hört reden. Die nötige Geduld
und Ruhe merkt man Maurer
schon im Gespräch an. Mit dem
Stress, den sie anfänglich hatte,
wenn nicht alle bei derArbeit er-
scheinen, hat sie umgehen ge-
lernt. «Ich stelle mich dann ein-
fach selber an die Kasse und
hopp dr Bäse!»

ImQuartierladen auf die gerade Bahn
Lernen im Lola Der Lorraineladen in Bern hat sich vomWeltladen zum hippen Einkaufsort entwickelt.
Und zu einemOrt, der ehemaligen Drogenabhängigen eine neue Perspektive ermöglicht.

Im Lorraineladen bildet Regula Maurer Menschen mit Suchtproblemen aus. Fotos: Franziska Rothenbühler

Niederwangen Im Zusammen-
hang mit dem Todesfall des
8-jährigen Mädchens sitzt eine
30-jährige Frau sitzt in Untersu-
chungshaft. Das Zwangsmass-
nahmengericht hat dem Antrag
der Staatsanwaltschaft stattge-
geben und eine zweimonatige
Untersuchungshaft angeordnet.
Das sagte eine Sprecherin der
Kantonspolizei Bern gestern auf
Anfrage. Der leblose Körper ei-
nes achtjährigen Mädchens war
am Dienstagabend im Köniz-
bergwald aufgefunden worden,
in der Nähe des Papillon-Quar-
tiers in Niederwangen. Die
Staatsanwaltschaft Bern-Mittel-
land eröffnete einVerfahrenwe-
gen vorsätzlicher Tötung.

Der Verdacht richtet sich ge-
gen eine 30-jährige Frau aus dem
Kanton Bern,wie am Freitag be-
kannt wurde. Weitere Angaben
zur Identität der Frau machten
Polizei und Staatsanwaltschaft
aus Gründen des Persönlich-
keitsschutzes bislang nicht. (sda)

30-jährige Frau
muss in
Untersuchungshaft

Corona-Vernehmlassung Die Ber-
ner Kantonsregierung unter-
stützt grundsätzlich die rasche
Aufhebung der geltenden Coro-
na-Massnahmen in einemSchritt
am 17. Februar. Sie möchte aber,
dass die Maskentragpflicht wei-
tere drei bis vierWochen gilt. Die
Behörden sollen zudem weiter-
hin Infizierte in Isolation schi-
cken können. Dies geht aus der
Antwort des Kantons Bern zur
vergangeneWoche vomBundes-
rat gestarteten Vernehmlassung
hervor.DerRegierungsrat sei der
Meinung, dass die Zertifikats-
pflicht in der aktuellen Phase der
Pandemie keinen relevanten Bei-
trag zurEindämmung derVirus-
ausbreitung leiste, sagte Gun-
dekar Giebel, Sprecher der ber-
nischen Gesundheitsdirektion.

Im Gegensatz dazu reduziere
das Tragen einer Maske im öf-
fentlichenVerkehr und in öffent-
lich zugänglichen Innenräumen
das Risiko einer Virusübertra-
gung stark. Diese Massnahme
sollte erst abgeschafft werden,
wenn es die Situation erlaubt.

Überdas vergangeneWochen-
ende sind 8580 Bernerinnen und
Berner neu positiv auf Covid-19
getestet worden. Das sind über
2000 weniger als vor einer Wo-
che. Am Wochenende sind im
Kanton Bern zudem zwei weite-
re Personen im Zusammenhang
mit einer Covid-19-Erkrankung
gestorben. (sda/nfe)

Kanton Bern will
rasches Ende der
Zertifikatspflicht

Mann im Spital AmSonntag gegen
16.15 Uhr wollte ein Fussgänger
die Seftigenstrasse in Wabern
überqueren undwurde dabei von
einem Auto erfasst. Nach dem
Unfall wurde der Mann erst von
Passanten, dann von einemAm-
bulanzteamversorgt.Anschlies-
send wurde er ins Spital ge-
bracht. Wie die Kantonspolizei
Bern mitteilt, war der Strassen-
verkehr kurzzeitig beeinträch-
tigt.Die Polizei hat Untersuchun-
gen zum Unfallhergang aufge-
nommen. (mb/pd)

Fussgänger bei
Unfall inWabern
schwer verletzt

Rahel Gall bot mit ihrer Stiftung Contact letztes Jahr 320 Klientinnen
und Klienten betreute Arbeitsplätze in der Stadt Bern an.

«An der Arbeitswelt
teilzunehmen, ist
für unsere Klientel
extremwichtig.»

Regula Maurer
Lehrbetreuerin im Lola
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